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ANTRAG NACH DEM LIFG: WAHLBETEILIGUNG UND KOSTEN DER WAHLEN 
ZUM STUPA

Wir haben seit 2020 digitale Gremienwahlen. Hierbei teilen wir, wie zuvor auch, die Kosten für die Wahldurchführung 
mit der Universität, so dass wir als Studierendenvertretung stuvus nur für die Wahl für das Studierendenparlament 
zahlen. Die Wahlen für die studentischen Senats- und Fakultätsratsmitglieder werden von der Universität übernommen. 
Allerdings werden alle drei Wahlen gemeinsam durchgeführt.

Tatsächlich wahldurchführend ist dabei die Universität Stuttgart und nicht stuvus. Wir schließen hierzu einen 
entsprechenden Vertrag. Daher verweisen wir für Frage 2 zur Software auf die Universität.

In den Jahren mit Papierwahl hat die Anzahl der Wahlhelfenden einen großen Einfluss auf die Kosten gehabt. Seit der 
Durchführung als Online-Wahl zahlen wir ein Drittel der Gesamtkosten für die studentischen Gremienwahlen.

Jahr Online? Kosten (nur für das Studierendenparlament)

2014 nein 4.345,50 € 

2015 nein 4.179,00 €

2016 nein 3.513,00 €

2017 nein keine Rechung vorhanden (laut Berichten genügend 
Wahlhelfende gestellt)

2018 nein 5.011,50 €

2019 nein 6.024,00 €

2020 ja 5.264,63 € 

2021 ja  5.286,38 € 

2022 ja (noch) keine Rechung erhalten

2023 ja 6.294,14 € 

Nach unserer Ansicht unserer Rechtsabteilung gehört die Wahlbeteiligung zu den Wahlunterlagen, die nach einem Jahr 
geslöscht werden müssen, daher hier nur die Wahlbeteiligung bei der Wahl zum Studierendenparlament für 2023: 10,60 
%.
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